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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lade-
verfahren für eine wiederaufladbare Batterie und ins-
besondere ein energieeffizientes und lebensdauer-
schonendes Ladeverfahren für wiederaufladbare 
Batterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen.
[0002] Ladeverfahren für wiederaufladbare Batteri-
en werden üblicherweise in Abhängigkeit von der 
Batterietemperatur und/oder dem aktuellen Ladezu-
stand der Batterie gesteuert. Die Beendigung des La-
devorgangs erfolgt im allgemeinen, wenn der Vollla-
dezustand der Batterie erkannt worden ist; hierzu 
sind für verschiedene Batteriesysteme unterschiedli-
che Abbruchkriterien bekannt.

Stand der Technik

[0003] Es ist dabei allgemein bekannt, dass der La-
dewirkungsgrad η im Fall von alkalischen Batterie-
systemen (z. B. NiCd, NiMH) für den Ladevorgang je 
nach Batterietemperatur bei einem Ladezustand 
SOC (State of Charge) der Batterie oberhalb eines 
Ladezustands von etwa 75% deutlich abnimmt; die 
nicht gespeicherte Energie geht dabei im wesentli-
chen in Form von Wärme verloren. Fig. 2 zeigt hierzu 
schematisch den Amperestunden-Wirkungsgrad ηAh

eines alkalischen Batteriesystems in Abhängigkeit 
von dem Ladezustand SOC und der Batterietempe-
ratur. Der energetische Wirkungsgrad ηWh (in Watt-
stunden), der auch die zeitlich variable und von Lade-
strom sowie Batterieparametern abhängige Span-
nung enthält, ist in jedem Fall noch niedriger als der 
in Fig. 2 dargestellte Amperestunden-Wirkungsgrad 
ηAh. Bei anderen Batteriesystemen wie beispielswei-
se Bleibatterien ist dieses Verhalten ebenfalls zu be-
obachten, wenn auch weniger ausgeprägt.
[0004] Ferner ist es bekannt, dass die Selbstentla-
derate K je nach Batterietemperatur bei Ladezustän-
den SOC von mehr als etwa 95% deutlich zunimmt, 
wie schematisch in Fig. 3 dargestellt. In der ersten 
Stunde nach einer erfolgten Vollladung liegt die 
Selbstentladerate K bei einem alkalischen Batterie-
system, wenn die Batterie in diesem Zeitraum nicht 
genutzt wird oder nicht weiter geladen wird, in einer 
Größenordnung von etwa 5% bis 10% der Nennka-
pazität der Batterie.
[0005] Des Weiteren ist es bekannt, dass die Le-
bensdauer von Batteriesystemen verringert wird, 
wenn sie häufig überladen werden (alkalische Batte-
riesysteme und Bleibatterien) oder wenn sie bei ho-
hen Ladezuständen betrieben oder gelagert werden 
(auch Lithiumsysteme).

Aufgabenstellung

[0006] Ausgehend von diesem an sich bekannten 
Verhalten einer wiederaufladbaren Batterie ist es 
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Lade-
verfahren für eine wiederaufladbare Batterie bereit-

zustellen, welches im Vergleich zu herkömmlichen 
Ladeverfahren energieeffizienter und lebensdauer-
schonender ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Ladeverfahren 
für eine wiederaufladbare Batterie mit den in An-
spruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Weitere 
Ausgestaltungen und vorteilhafte Weiterbildungen 
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Das Ladeverfahren für eine wiederaufladba-
re Batterie gemäß der vorliegenden Erfindung zeich-
net sich dadurch aus, dass der Ladevorgang der Bat-
terie in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt einer nächs-
ten Nutzung der Batterie und/oder dem bei einer 
nächsten Nutzung der Batterie erforderlichen Lade-
zustand der Batterie gesteuert wird. Mit anderen 
Worten orientiert sich das Ladeverfahren danach, ob 
zum Zeitpunkt der nächsten Nutzung die maximal 
mögliche Batteriekapazität zur Verfügung stehen 
muss oder ob möglicherweise auch eine Teilladung 
der Batterie ausreichend ist, und/oder danach, wann 
die nächste Nutzung der Batterie stattfindet.
[0009] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, 
dass bei den meisten Nutzungen einer Batterie nicht 
die Gesamtkapazität der Batterie erforderlich ist und 
dass in vielen Fällen der Zeitpunkt der nächsten Nut-
zung der Batterie bekannt ist. Es ist daher mittels des 
erfindungsgemäßen Ladeverfahrens möglich, die 
Energieverluste aufgrund niedriger Ladewirkungs-
grade und hoher Selbstentladungsraten zu senken, 
indem die Batterie nur bis zu ihrem bei der nächsten 
Nutzung tatsächlich benötigten Ladezustand, der 
häufig noch in einem Bereich eines hohen Ladewir-
kungsgrades und niedriger Selbstentladungsraten 
liegt, zu laden. Außerdem können die Energieverlus-
te aufgrund der Selbstentladungseffekte minimiert 
werden, indem das Ladeverfahren auf den Zeitpunkt 
der nächsten Nutzung der Batterie abgestimmt ist, 
d.h. der Ladevorgang der Batterie auf den gewünsch-
ten Ladezustand möglichst erst unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt der nächsten Nutzung der Batterie erfolgt. 
Die Wirkungen des erfindungsgemäßen Ladeverfah-
rens sind insbesondere bei alkalischen Batteriesyste-
men von Vorteil, wo hohe Wirkungsgrade bzw. nied-
rige Verlustleistungen gewünscht sind, wie dies zum 
Beispiel bei wiederaufladbaren Batterien von Elektro-
fahrzeugen und Hybridfahrzeugen der Fall ist.
[0010] Außerdem haben einige Batteriesysteme un-
mittelbar nach einem Ladevorgang die Eigenschaft 
einer höheren Spannungslage und/oder eines niedri-
geren Innenwiderstands, sodass die aufgeladene 
Batterie im Falle des unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
der nächsten Nutzung durchgeführten Ladevorgangs 
zu Beginn des anschließenden Nutzungszeitraums 
eine höhere Leistungsbereitschaft bzw. niedrigere 
Verluste durch den niedrigeren Innenwiderstand 
zeigt.
[0011] Vorzugsweise wird der Ladevorgang der Bat-
terie zusätzlich in Abhängigkeit von der Batterietem-
peratur gesteuert, da die Kennlinien des Ladewir-
kungsgrades und der Selbstentladerate von wieder-
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aufladbaren Batterien im allgemeinen auch stark von 
der Batterietemperatur abhängen.
[0012] Ferner kann es von Vorteil sein, wenn der 
Ladwirkungsgrad unmittelbar vor der nächsten Nut-
zung der Batterie deutlich, d.h. zum Beispiel auf unter 
90% oder sogar unter 80%, gesunken ist. Die Ernied-
rigung des Ladewirkungsgrades führt bei dem Lade-
vorgang zu einem Anstieg der Batterietemperatur. Da 
im allgemeinen der Innenwiderstand der Batterie mit 
steigender Temperatur sinkt, führt dies wie oben be-
schrieben im anschließenden Nutzungszeitraum zu 
einer Erhöhung der Leistungsbereitschaft und einer 
Verringerung der Innenwiderstandsverluste. Bei Bat-
terien für Elektro- und Hybridfahrzeuge kann dies ins-
besondere in der kalten Jahreszeit von Vorteil sein, 
um die Batterie bereits zu Beginn des Nutzungszeit-
raums auf Betriebstemperatur gebracht zu haben.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist der Ladevorgang der Batterie in eine 
erste Ladeperiode, in der die Batterie bis zu einem 
ersten Ladezustand geladen wird, und eine zweite 
Ladeperiode, in der die Batterie bis zu einem zweiten 
Ladezustand größer als der erste Ladezustand gela-
den wird, unterteilt, wobei die zweite Ladeperiode un-
mittelbar vor der nächsten Nutzung der Batterie liegt. 
Der erste Ladezustand am Ende der ersten Ladepe-
riode beträgt dabei vorzugsweise zwischen etwa 
50% der Nennkapazität der Batterie und einem Lade-
zustand, bei dem der Ladewirkungsgrad noch nicht 
merklich gesunken und die Selbstentladerate noch 
nicht merklich gestiegen ist, wie beispielsweise bei 
etwa 75% der Nennkapazität der Batterie, und zwi-
schen der ersten Ladeperiode und der zweiten Lade-
periode ist vorzugsweise eine Ladepause vorgese-
hen, in welcher kein Laden der Batterie stattfindet, 
wobei die Länge der Ladepause zwischen der ersten 
und der zweiten Ladeperiode in Abhängigkeit von 
dem Zeitpunkt der nächsten Nutzung der Batterie be-
stimmt wird.
[0014] Auf diese Weise ist es möglich die Batterie in 
einer ersten Ladeperiode bis zu einem ersten Lade-
zustand aufzuladen, bei dem einerseits der Ladewir-
kungsgrad noch hoch und die Selbstentladerate noch 
niedrig ist und andererseits bereit eine gewisse Bat-
terieladung für unvorhergesehene Nutzungen zu ei-
nem früheren Zeitpunkt zur Verfügung steht. Nach ei-
ner Ladepause, in welcher aufgrund des noch nicht 
zu hohen Ladezustandes eine nur relativ geringe 
Selbstentladung der Batterie stattfindet, wird die Bat-
terie dann unmittelbar vor der nächsten Nutzung der 
Batterie auf einen zweiten Ladezustand geladen, 
welcher dem für die nächste Nutzung erforderlichen 
Ladezustand entspricht. Da die zweite Ladeperiode 
unmittelbar vor der nächsten Nutzung erfolgt, werden 
Energieverluste aufgrund von Selbstentladung trotz 
des höheren Ladezustandes der Batterie minimiert.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Endung kann 
die Batterie vor der ersten Ladeperiode während ei-
ner Abkühlperiode in Abhängigkeit von der Batterie-
temperatur gekühlt werden, um den Ladewirkungs-

grad während der anschließenden Ladeperioden zu 
erhöhen.
[0016] Außerdem ist es möglich, bei einer später als 
erwartet erfolgenden nächsten Nutzung der Batterie 
die Selbstentladung der Batterie durch regelmäßige 
kurze Ladepulse auszugleichen.
[0017] Der Zeitpunkt der nächsten Nutzung der Bat-
terie bzw. der bei der nächsten Nutzung der Batterie 
erforderliche Ladezustand der Batterie können ent-
weder manuell durch einen Benutzer eingegeben 
oder – vorzugsweise mittels eines adaptiven Verfah-
rens – aus vorherigen Nutzungsprofilen der Batterie 
selbständig ermittelt werden. Im letztgenannten Fall 
kann der Benutzer oder das Batteriesteuergerät bei 
einer gewünschten Abweichung von den vorherigen 
Nutzungsprofilen den Zeitpunkt der nächsten Nut-
zung der Batterie bzw. den bei der nächsten Nutzung 
der Batterie erforderlichen Ladezustand der Batterie 
bei Bedarf einstellen.
[0018] Das Ladeverfahren der vorliegenden Erfin-
dung kann vorteilhafterweise bei einer wiederauflad-
baren Batterie eines Elektrofahrzeugs oder eines Hy-
bridfahrzeugs angewendet werden.

Ausführungsbeispiel

[0019] Obige sowie weitere Vorteile und Merkmale 
der vorliegenden Erfindung werden aus der folgen-
den Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung unter Bezugnahme auf die bei-
liegenden Zeichnungen besser verständlich. Darin 
zeigen:
[0020] Fig. 1a) eine schematische Darstellung des 
zeitlichen Ablaufs des Ladeverfahrens für eine wie-
deraufladbare Batterie gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
[0021] Fig. 1b) eine schematische Darstellung des 
zeitlichen Ablaufs des Ladeverfahrens für eine wie-
deraufladbare Batterie gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
[0022] Fig. 2 eine graphische Darstellung des La-
dewirkungsgrades über dem Ladezustand in Abhän-
gigkeit von der Batterie für ein alkalisches Batterie-
system; und
[0023] Fig. 3 eine graphische Darstellung der 
Selbstentladerate über dem Ladezustand in Abhän-
gigkeit von der Batterie für ein alkalisches Batterie-
system.
[0024] Um eine wiederaufladbare Batterie mittels 
des Ladeverfahrens der vorliegenden Erfindung 
möglichst energieeffizient und lebensdauerschonend 
zu laden, werden zunächst der Zeitpunkt tNutz der 
nächsten Nutzung der Batterie und der für die nächs-
te Nutzung der Batterie erforderliche Ladezustand 
SOCNutz der Batterie ermittelt. Dies kann zum Beispiel 
durch eine direkte Eingabe dieser Daten durch den 
Benutzer oder aber mittels eines adaptiven Verfah-
rens selbständig aus den vorherigen Nutzungsprofi-
len der Batterie geschehen. Da sich die Nutzungspro-
file von wiederaufladbaren Batterien häufig (zumin-
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dest ungefähr) wiederholen, lassen sich der Zeit-
punkt tNutz der nächsten Nutzung der Batterie und der 
für die nächste Nutzung der Batterie erforderliche La-
dezustand SOCNutz der Batterie aus vorherigen Nut-
zungsprofilen ermitteln bzw. abschätzen.
[0025] Da in Ausnahmefällen die Batterie entgegen 
den vorherigen Nutzungsprofilen vollständig geladen 
werden muss, besteht für den Benutzer oder das Bat-
teriesteuergerät die Möglichkeit, bei Bedarf die Daten 
tNutz und SOCNutz unabhängig von den vorherigen Nut-
zungsprofilen und den daraus ermittelten Werten für 
tNutz und SOCNutz einzustellen. Solche Ausnahmefälle 
liegen zum Beispiel vor, wenn der Benutzer eine Voll-
ladung der Batterie wünscht, weil er beispielsweise 
voraussehen kann, dass im nächsten Nutzungszeit-
raum der Batterie eine höhere Energie als üblich zur 
Verfügung gestellt werden muss. Im Falle von alkali-
schen Batteriesystemen und Bleibatterien kann auch 
seitens des Batteriesteuergeräts eine Ausgleichsla-
dung für die Batterie in Form einer moderaten Über-
ladung der Batterie gefordert werden, weil zum Bei-
spiel die individuellen Ladezustände der Zellen der 
Batterie auseinander gedriftet sind. Durch eine mo-
derate Überladung des gesamten Batteriesystems 
gleichen sich die individuellen Ladezustände der Zel-
len wieder aneinander an. Ferner kann von dem Bat-
teriesteuergerät eine Vollladung zum Beispiel auch 
gefordert werden, um die in dem Batteriesteuergerät 
hinterlegten Batterieparameter neu zu kalibrieren, 
um die Parameter beispielsweise an den Alterungs-
zustand der Batterie anpassen zu können.
[0026] Sind die beiden Parameter tNutz und SOCNutz

bekannt bzw. vorgegeben, so erfolgt der Ladevor-
gang der Batterie gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel entsprechend dem in Fig. 1a) schematisch 
dargestellten Zeitablauf.
[0027] In einer ersten Ladeperiode T1 wird die Bat-
terie auf einen ersten Ladezustand geladen. Dieser 
erste Ladezustand beträgt vorzugsweise mehr als 
etwa 50% und weniger als etwa 75% der Nennkapa-
zität der Batterie. Die Untergrenze von etwa 50% (all-
gemein etwa 40 bis 60%) bewirkt, dass die Batterie 
auch im Fall einer unvorhergesehen früheren Nut-
zung der Batterie eine gewisse Kapazität zur Verfü-
gung stellt, die einen Einsatz der Batterie gewährleis-
tet. Die Obergrenze von etwa 75% (allgemein etwa 
65 bis 80%) wurde gewählt, da bis zu einem Ladezu-
stand SOC von etwa 75% in den üblichen Tempera-
turbereichen der Batterie ein nur unwesentlich ver-
minderter Ladewirkungsgrad η und eine nur unwe-
sentliche Selbstentladerate K vorliegen (siehe Fig. 2
und 3). Je nach dem Einsatzgebiet der Batterie und 
den tatsächlichen vorhandenen Batterietemperatu-
ren können die beiden genannten Grenzwerte bzw. 
Grenzwertbereiche natürlich angepasst werden.
[0028] Während der ersten Ladeperiode T1 erfolgt 
somit das Laden der Batterie mit einem sehr hohen 
Ladewirkungsgrad η, also sehr energieeffizient. An 
die erste Ladeperiode T1 schließt sich, wie in Fig. 1a) 
zu erkennen, eine Ladepause T3 an, in welcher die 

Batterie nicht geladen wird. Die Länge der Ladepau-
se T3 hängt von dem Zeitpunkt tNutz der nächsten Nut-
zung der Batterie ab; gegebenenfalls muss die Lade-
pause T3 sogar entfallen, falls die zeit bis zum Zeit-
punkt tNutz der nächsten Nutzung zu kurz ist. Während 
dieser Ladepause T3 findet nur eine sehr geringe 
Selbstentladung der Batterie statt, da die Selbstentla-
derate K bei einem Ladezustand SOC von höchstens 
75% noch sehr gering ist, wie aus Fig. 3 ersichtlich.
[0029] Rechtzeitig vor dem Zeitpunkt tNutz der nächs-
ten Nutzung der Batterie erfolgt nach der Ladepause 
T3 eine zweite Ladeperiode T2, in welcher die Batte-
rie auf einen zweiten Ladezustand geladen wird, der 
größer als der erste Ladezustand ist. Im allgemeinen, 
d.h. außer in den oben beschriebenen Ausnahmefäl-
len und dergleichen, entspricht der zweite Ladezu-
stand dem bei der nächsten Nutzung der Batterie er-
forderlichen Ladezustand SOCNutz. Der Ladevorgang 
der Batterie wird dabei nach der Ladepause mög-
lichst so wiederaufgenommen, dass das Ende der 
zweiten Ladeperiode T2 unmittelbar vor dem Zeit-
punkt tNutz der nächsten Nutzung der Batterie liegt. Da 
die Ladung der Batterie auf den Ladezustand SOCNutz

unmittelbar vor der Nutzung der Batterie erfolgt, wird 
die Selbstentladung der Batterie minimiert, welche 
ansonsten bei den Ladezuständen oberhalb etwa 
80% in Zeiten der Nichtnutzung der Batterie stattfin-
den würde (siehe Fig. 3).
[0030] Auf diese Weise ist über die gesamte Dauer 
des Ladevorgangs, d.h. insbesondere während der 
ersten und der zweiten Ladeperiode T1, T2 ein hoher 
Ladewirkungsgrad gewährleistet, und während der 
nutzungsfreien Zeit, d.h. insbesondere während der 
Ladepause T3 ist ein geringer Energieverlust ge-
währleistet. Eine Energieeinsparung und eine Scho-
nung der Batterie wird außerdem dadurch erzielt, 
dass die Batterie nur bis zu einem Ladezustand SOC-

Nutz aufgeladen wird, d.h. nicht unnötig hoch aufgela-
den oder sogar überladen wird, der für die nächste 
Nutzung benötigt ist. Diese Energieeinsparung ist 
umso deutlicher, da der Ladewirkungsgrad bei höhe-
ren Ladezuständen bis hin zur Vollladung der Batterie 
insbesondere bei alkalischen Batteriesystemen deut-
lich abnimmt.
[0031] Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass das Ladeverfahren der Erfindung 
grundsätzlich unabhängig von dem angewendeten 
Ladeprinzip (zum Beispiel Konstantstromladung, 
Konstantspannungsladung, Pulsladung, Reflex®-La-
deprinzip und dergleichen) einsetzbar ist und seine 
Vorteile entfaltet. Ferner ist das Ladeverfahren der 
Erfindung prinzipiell auch von der Stärke des Lade-
stroms bzw. der Ladeleistung unabhängig. Selbstver-
ständlich ist es aber von Vorteil, den Ladestrom bzw. 
die Ladeleistung unter energetischen und/oder le-
bensdauerschonenden Gesichtspunkten geeignet zu 
wählen. Außerdem weisen Batterien bei den norma-
lerweise langsamen Ladevorgängen im allgemeinen 
bei höheren Ladeströmen auch einen höheren Lade-
wirkungsgrad auf, sodass insbesondere bei Elektro- 
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oder Hybridfahrzeugen mit dem maximal möglichen 
Ladestrom geladen werden sollte.
[0032] Besteht bis zu dem Zeitpunkt tNutz der nächs-
ten Nutzung der Batterie mehr Zeit, so kann der La-
devorgang der Batterie gemäß dem in Fig. 1b) dar-
gestellten zweiten Ausführungsbeispiel des Ladever-
fahrens der Endung erfolgen.
[0033] Bei dem in Fig. 1b) dargestellten Ladever-
fahren wird die Batterie vor Beginn der ersten Lade-
periode T1 während einer Abkühlperiode T4 abge-
kühlt. Da bei höheren Batterietemperaturen der La-
dewirkungsgrad η sinkt und auch die Selbstentlade-
rate K der Batterie steigt (siehe Fig. 2 und 3), kann 
eine solche Abkühlperiode T4 sehr sinnvoll sein, da 
dann die anschließende erste Ladeperiode T1 mit ei-
nem höheren Ladewirkungsgrad η erfolgt.
[0034] Im Anschluss an die Abkühlperiode T4 wird 
der Ladevorgang der Batterie analog zu dem ersten 
Ausführungsbeispiel von Fig. 1a) mit einer ersten La-
deperiode T1, gegebenenfalls einer Ladepause T3, 
und einer zweiten Ladeperiode T2 durchgeführt. Die 
oben in Zusammenhang mit dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel gemachten Erläuterungen zu den Peri-
oden T1 bis T3 des Ladevorgangs gelten analog 
auch für das Ausführungsbeispiel von Fig. 1b), wes-
halb auf eine nochmalige Erläuterung verzichtet wird.
[0035] Falls wider Erwarten zum Zeitpunkt tNutz der 
erwarteten nächsten Nutzung keine Batterienutzung 
erfolgt, so kann in beiden oben beschriebenen Aus-
führungsbeispielen optional die dann vorliegende 
Selbstentladung der Batterie ausgeglichen werden, 
sodass der gewünschte Ladezustand SOC dann 
auch zu dem späteren tatsächlichen Nutzungszeit-
punkt zur Verfügung steht. Dieser Ausgleich kann 
zum Beispiel durch weitere kurze Ladepulse in regel-
mäßigen Abständen erfolgen, wie dies in den 
Fig. 1a) und 1b) ganz rechts auf der Zeitachse ange-
deutet ist.

Patentansprüche

1.  Ladeverfahren für eine wiederaufladbare Bat-
terie, bei welchem der Ladevorgang der Batterie in 
Abhängigkeit von dem Zeitpunkt (tNutz) einer nächsten 
Nutzung der Batterie und/oder dem bei einer nächs-
ten Nutzung der Batterie erforderlichen Ladezustand 
(SOCNutz) der Batterie gesteuert wird.

2.  Ladeverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ladevorgang der Batterie zu-
sätzlich in Abhängigkeit von der Batterietemperatur 
gesteuert wird.

3.  Ladeverfahren nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ladwirkungsgrad 
unmittelbar vor der nächsten Nutzung der Batterie 
deutlich gesunken ist.

4.  Ladeverfahren nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ladevor-

gang der Batterie eine erste Ladeperiode (T1), in der 
die Batterie bis zu einem ersten Ladezustand gela-
den wird, und eine zweite Ladeperiode (T2), in der 
die Batterie bis zu einem zweiten Ladezustand grö-
ßer als der erste Ladezustand (T2>T1) geladen wird, 
aufweist, wobei die zweite Ladeperiode unmittelbar 
vor der nächsten Nutzung der Batterie liegt.

5.  Ladeverfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Ladezustand zwischen 
etwa 50% der Nennkapazität der Batterie und einem 
Ladezustand, bei dem der Ladewirkungsgrad noch 
nicht merklich gesunken und die Selbstentladerate 
noch nicht merklich gestiegen ist, beträgt.

6.  Ladeverfahren nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der ersten La-
deperiode (T1) und der zweiten Ladeperiode (T2) 
eine Ladepause (T3) vorgesehen ist, in welcher kein 
Laden der Batterie stattfindet, wobei die Länge der 
Ladepause zwischen der ersten und der zweiten La-
deperiode in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt (tNutz) 
der nächsten Nutzung der Batterie bestimmt wird.

7.  Ladeverfahren nach einem der Ansprüche 4 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass vor der ersten 
Ladeperiode (T1) die Batterie während einer Abkühl-
periode (T4) in Abhängigkeit von der Batterietempe-
ratur gekühlt wird.

8.  Ladeverfahren nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer später 
als erwartet erfolgenden nächsten Nutzung der Bat-
terie die Selbstentladung der Batterie durch regelmä-
ßige kurze Ladepulse ausgeglichen wird.

9.  Ladeverfahren nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zeitpunkt 
(tNutz) der nächsten Nutzung der Batterie bzw. der bei 
der nächsten Nutzung der Batterie erforderliche La-
dezustand (SOCNutz) der Batterie durch einen Benut-
zer eingegeben wird.

10.  Ladeverfahren nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zeitpunkt 
(tNutz) der nächsten Nutzung der Batterie bzw. der bei 
der nächsten Nutzung der Batterie erforderliche La-
dezustand (SOCNutz) der Batterie aus vorherigen Nut-
zungsprofilen der Batterie ermittelt wird.

11.  Ladeverfahren nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zeitpunkt (tNutz) der nächs-
ten Nutzung der Batterie bzw. der bei der nächsten 
Nutzung der Batterie erforderliche Ladezustand 
(SOCNutz) der Batterie mittels eines adaptiven Verfah-
rens aus vorherigen Nutzungsprofilen der Batterie 
selbständig ermittelt wird.

12.  Ladeverfahren nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Abweichung 
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von den vorherigen Nutzungsprofilen der Zeitpunkt 
(tNutz) der nächsten Nutzung der Batterie bzw. der bei 
der nächsten Nutzung der Batterie erforderliche La-
dezustand (SOCNutz) der Batterie bei Bedarf durch ei-
nen Benutzer oder ein Batteriesteuergerät eingestellt 
wird.

13.  Ladeverfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
wiederaufladbare Batterie eine wiederaufladbare 
Batterie eines Elektrofahrzeugs oder eines Hybrid-
fahrzeugs ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 103 12 591 A1 2004.09.30
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

